
Statuten
des

Entomologischeu Vereins in Berlin.

§•!•

IX er Zweck des Berliner Entoniologischon Vereins ist: durch die

Herausgabe einer periodisclicn Zeilsclirift die wisscnschafllichen

Keuntnissc der Entomologie zu fördern, und diircli wöchentliche

Zusammenkihiflc der Berliner Mitglieder einen regen Verkehr zwi-

schen denselben zu unterhalten.

Mit dem Erscheinen der Zeitschrift steht die Gründung ei-

ner en tomologisehen Bibliothek durch iScliriflentauscii. Bii-

rhorspcnden von Seiten der Autoren, Ankauf geeigneter \\erke etc.

in iiuiigcr Verbindung. Die Benutzung der Bibliothek steht siimmt-

lichen Mitgliedern des Vereins frei.

Die Anlegung einer Vcreins-Saramlung vonlnsecten

findet nicht statt, da das Vorhandenseih des Kgl. Museums und

gröfserer Privat-Sammlungeu dieselbe weniger nothwendig m:icht.

§.2.

Mitglied des Vereins kann ein Jeder werden, welcher sich

für die Förderung der Entomologie interessirt, und sich bereit er-

klärt, die Vereinsschrift zu halten.

Die Aufnahme Auswärtiger in den Verein geschieht, so-

bnld dieselben ilcni Vorsitzenden oder einem der Berliner Mitglieder

ihre (ieneiglheil zum Beitiitl und zum Halfen der Vereinsschrift

milgelheilt haben, und alsdann in einer der Sitzungen des Vereins

zum Mitgliedc vorgeschlagen sind, ohne dai's sich ein begründeter

Einspruch gegen ihre Aufnahme erhoben hat.

Als begründeter Einspruch ist derjenige anzusehen, welchen die

Majorität der Versanmilung als triftig anerkennt.

Bei der Aufnahme Einheimischer in den Verein ist es

aufserdcm nothwendig, dafs sie in einer der Monals-Silzungen zum

Mitgliedc v<jrgeschlagen weiden.
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§. 3.

Der jährliche Bei frag der Milglieder besteht in der Erle-

gung der Summe, welche als Preis der Veieinssciirifl für die Mil-

glieder festgesetzt ist. Derselbe ist von den Auswärtigen für jedes

nächste Jahr bereits am Schlüsse des laufenden Jahres an den Rech-

nungsführer, incl. der Porlogebühren *), franco einzusenden, weil die

Absendung des ersten Vierteljahrheftes schon Anfangs Januar erfol-

gen soll.

Eine Quittung über den Empfang des jährlichen Beitrags wird

nur auf ausdrücklichen Wunsch gegeben.

§. 4.

Den Vorstand des Vereins bilden:

der Vorsitzende,

der Stellvertreter des Vorsitzenden,

der Schriftführer,

der Rechnungsführer und der Bi bl io thekar.

Der Vorsitzende leitot die Verhandlungen, beruft aufseror-

dentliche Versammlungen, und kehrt überhaupt Alles vor, was er

für das Gedeihen des Vereins nützlich erarhtet. Er repräsenlirt

den Verein nach aufsen und den Behörden gegenüber.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden vertritt Letzteren in

Abwesenheits- odei' Verhinderungs-Fällen.

Der Schriftführer führt die Silzutigs-ProtocoUe, in welche

die Anträge der Mitglieder, die eingegangenen Geschenke, die Auf-

nahme neuer, die Anwesenheit auswärtiger Mitglieder, der Stoff der

gehaltenen Vorträge u. s. w. aufzunehmen sind, und unterstützt den

Vorsitzenden in der Correspondenz.

Der Rechnungsführer besorgt die Geldangelegenheiten des

Vereins unter der Controlle des Vorstandes, und erstattet jährlich

Bericht über dieselben.

Der Bibliothekar sorgt für die Erhaltung der Bibliothek,

führt den Nachweis über den Veibleib der Bücher und der Vereins-

schrifteu, und besorgt zum Theil den Vertrieb der letzteren.

§•5.

Die Redaction der Vereinsschriften leitet der Redacteur.

Für die Aufnahme oder Ablehnung der einlaufenden Artikel

") GegfiivvJirtig ziisaniineii ^J Tlilr. für die dfutsclien, 2J Tlilr. für

die meisten übrigen auswärtigen Mitglieder.
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ist die Majorität einer Comuiission culscheideud , welche aus dem

Kedacteur und zweien womöglich in Berlin ansässigen IMilgliedern

des Vereins besteht. Die Wahl der letzteren wird jedesni;d mit

der des Kedacteurs erneuert.

§.6.

Die Wahl der Vorstands-Milglieder für das nächste Jahr lin-

dft alljährlich, die des Kedacteurs alle zwei Jahre in der IMo-

nals-Sitzung des Octobers statt. Es entscheidet die absolute Majori-

tät der in der Sitzung anwesenden oder vertretenen IMilglioder;

auswärtige, in der Versammlung anwesende, stimmen auch hier und

bei allen andern Gelegenheiten mit. Die Abstimmung kann münd-

lich oder schriftlich geschehen.

§. 7.

Versammlungen, welche den geselligCD und wissenschaftli-

chen ^'erkehr der Berliner iMitglieder fördern sollen, finden an ei-

nem bestimmten Tage (Donnerstag) in jeder VV'oche <tatt

Allgemeine Angelegenheiten werden hauptsächlicii in den Mo-

nats-Sitzungen, d. b. in der ersten Versammlung in einem je-

den Monate, abgehandelt und durch einfache Majorität der anwe-

senden Mitglieder enlschieden ; gröfscre Vorträge meist in der lelztcn

Versammlung in jedem Monate gehalten.

Cästc können durch Mitglieder des Vereins eingeführt werden.

§.8.

Abänderungen der Statuten können nur in Monatssitzungen vor-

genommen werden, zu denen die in Berlin wohnhaflen Mitglieder

unter Angabe des Aenderungs- Antrags schriftlich eingeladen wer-

den. - Es mi'issen sich für die Statuten- Aon(l(!rung mindeslons

zwei Drittel der in der betrelTcnden Sitzung auwesendcn. oder durrh

Vollmacht vertretenen Mitglieder entscheiden.

§.9.

Die .Auflösung des Vereins geschieht, wenn sich niebr als drei

Viertheile der in Berlin ansässigen Mitglieder dafür ausgesprochen

haben. Eben <liesclben entscheiden über die Verwcndunj, der vor-

handenen (jcldiniltel, Bücher und Vercinsschriflen. Ausgeschiedene

Mitglieder haben kein Anrecht auf die Vereius-Biblioibek.
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